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Hiermit stelle ich den Antrag auf Aufnahme als Mitglied in den Verein berliner wirtschaftsgespräche e. v. mit Wirkung im Jahr 2019.  
Der Jahresbetrag beträgt:

– Bitte entsprechendes ankreuzen und senden an philipp.horrichs@bwg-ev.net –

berliner wirtschaftsgespräche e.v. | Bleibtreustraße 33 | 10707 Berlin
Telefon: (030) 39 90 95 80 | Fax: (030) 39 90 95 81 | E-Mail: info@bwg-ev.net | www.bwg-ev.net
Vorsitzender: Frank Becker | Stellvertretende Vorsitzende: Dr. Thilo Sarrazin, Gabriele Thöne
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied: Kristina Jahn
Bankverbindung IBAN: DE25 1001 0010 0006 1141 09 | BIC: PBNKDEFF

Ich möchte den Mitgliedsbeitrag

  jährlich                 pro Quartal zahlen.

Name Vorname

Firma/Institution 

Straße PLZ Ort

Ort/Datum                  Unterschrift 

620 € für juristische Mitglieder 

(möglich für Unternehmen, Institutionen, 
Vereine usw.)
monatlich 51,66 € / zahlbar pro Quartal 
oder jährlich)

 120 € für junior Mitglieder 

(möglich für Personen unter 35 Jahren; 
mit Vollendung des 35 Lebensjahrs er-
hält man automatisch die natürliche 
Mitgliedschaft – monatlich 10 €/ zahlbar 
pro Quartal oder jährlich)

298 € für persönliche Mitglieder 

(monatlich 24,84 € / zahlbar pro Quar-
tal oder jährlich)

 junior Mitglieder persönliche Mitglieder juristische Mitglieder

BEITRITTSERKLÄRUNG

Mit der Erhebung des ersten Beitrages (oder Teilbeitrages bei Eintritt im laufenden Jahr) 
wird ein Kostenbeitrag in Höhe von 50 Euro für die Adresseintragung im Mitgliederhandbuch 

(elektronisch) erhoben. 
Ich möchte die „berliner wirtschaftsgespräche“ mit einem finanziellen Beitrag oder im  

Rahmen eines Sponsoringvertrages in Höhe von  € unterstützen. 
Alle Beträge bitten wir, auf das unten angegebene Konto zu überweisen.
 
Mit der Eintragung in die Mitgliederliste bin ich einverstanden. Eine Kündigung der Mitglied-

schaft kann nur zum Ende des 3. Quartals (30. September des Jahres) mit Wirkung zum 31.12. 

des Jahres erfolgen.

Damit erwerben Sie das aktive Stimmrecht. 
Die Mitgliedsbeiträge sind als Betriebsaus-
gaben oder nach § 9 Abs. 3 des Einkommens-
steuergesetzes bis zur Höhe des Freibe-
trages absetzbar.


